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Beginn der Sommerzeit

Bedenken Sie bitte, dass von Samstag, 28., auf Sonntag,                                                                                                                                     
29. März 2026, die Nacht eine Stunde kürzer ist.                                           

Die Uhr wird nämlich in dieser Nacht um eine Stunde vorgestellt.

Wir bitten um Beachtung.

- Bürgermeisteramt -

Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten!

Die Gemeinde Berkheim macht wieder bei der Umwelt- und Klimaschutzaktion „Earth 
Hour“ des WWF mit. Mit Blick auf Krieg, Klimakrise und unsere Abhängigkeit von fossi-
len Energien ist das Signal, dass von der Earth Hour ausgeht, wichtiger denn je.

Am 28. März 2026 gehen von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr rund um den Globus die Lichter 
aus. Die Earth Hour bringt über Grenzen hinweg die Menschen zusammen, wenn sie 
beispielsweise zuhause das Licht ausschalten und damit ein Zeichen für Klimaschutz 
und Frieden setzen.

Auch wir wollen in diesem Jahr wieder mit dabei sein. Die Gemeinde schaltet die Außenbeleuchtung des 
Rathauses aus. Unter www.wwf.de/earthhour finden Sie neben Neuigkeiten rund um die Aktion auch Tipps 
für die eigene Earth Hour zuhause.

Altpapiersammlung

am 28. März 2026

Am Samstag, den 28.03.2026, findet in unserer Gemeinde wieder die traditionelle Altpapiersammlung statt. 
Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Kartonagen und sauberes Papier.

Wir bitten die Bevölkerung, das Altpapier gebündelt und gut sichtbar bereitzustellen. Der Erlös der Samm-
lung kommt unserer Jugendfeuerwehr zugute.

Die Feuerwehr Berkheim bedankt sich bereits im Voraus herzlich für Ihre Unterstützung.

Die Freiwillige Feuerwehr Berkheim
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NOTRUFNUMMERN · BEREITSCHAFTSDIENSTE· INSTITUTIONEN

	
•	 Polizei 
	 Tel. 110
•	 Rettungsdienst/Feuerwehr
	 Tel. 112
•	 Allgemeiner Notfalldienst (auch kinder- augen- 		
	 und HNO-ärztlicher Notfalldienst)
	 Tel. 116117 
•	 Telefonseelsorge
 	 0800 1110111 oder 0800 1110222 
•	 Zahnärztlicher Notfalldienst
	 Der Notdienst kann erfragt werden: 
	 Tel. 0761 12012000
•	 Giftnotrufzentrale
	 Tel. 0761 19240
•	 Defibrillatoren
	 Im Einbangsbereich bei der Volksbank in Berkheim, 
	 neben dem Eingangsbereich des Kloster-Cafés in 
	 Bonlanden, im Bürogebäude der Firma Max Wild in 
	 Illerbachen (zu den Bürozeiten) und am Sportheim des 	
	 BSC Berkheim
•	 Bereitschaftsdienst der Apotheken
	 Samstag, 28. März 2026
	 Stern-Apotheke Memmingen, Lindentorstr. 1
	 Markt-Apotheke Altenstadt, Hindenburgstr. 5	
	 Sonntag, 29. März 2026
	 Apotheke Kirchdorf, Hochhausstr. 3				  
	 Ludwigs-Apotheke Memmingen, Machnigstr. 4
	 Apotheken-Notdienst Memmingen:
	 Tel. 0137 88822833
	 Apotheke Kirchdorf Lieferservice:
	 Bei Einwurf des Rezeptes in den Briefkasten gegen-
	 über dem Geschäftshaus Heidenbühlstraße 1 in 
	 Berkheim erfolgt die kostenlose Lieferung nach Hause.

•	 Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e. V.
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen
	 Tel. 07352 9230-0 · 07352 9230-39
	 Pflegebereich Rot a. d. Rot · Klosterhof 5  
	 88430 Rot a. d. Rot · Tel. 08395 9363411
	 Alten- und Krankenpflege
	 24-Stunden-Rufbereitschaft· Tel. 07352 92300         
	 Haushaltshilfe und Familienpflege 
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen  
	 Tel. 07352 9203-20
	 Betreuungsgruppe Silberperlen
	 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen  
	 Tel. 07352 923020

•	 Ambulanter Pflegedienst der Zieglerschen
	 Marktplatz 20 · 88453 Erolzheim
	 Tel. 07354 9376310 · 0151 18236740

•	 Ambulanter Pflegedienst Kirchdorf
	 AllgäuStift Gesundheits- und Pflegedienste GmbH.
	 Tel. 07354 934120

•	 Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
	 Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden
	 Tel. 0162 2314550

•	 Katholisches Pfarramt Berkheim
	 Tel. 08395 1248
	 Öffnungszeiten: 
	 Montag: 14:30 bis 16:30 Uhr
	 Donnerstag: 09:00 bis 11:30 Uhr

•	 Evangelisches Pfarramt Kirchdorf
	 Tel. 07354 444
	 Öffnungszeiten: 
	 Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr,                         		
	 Donnerstag: 16:00 - 19:00 Uhr

•	 Rathaus Dienstzeiten
	 Tel. 08395 9406-0
	 Montag bis Freitag 	  	 08:00 - 12:00 Uhr 
	 Donnerstagnachmittag	  14:00 - 18:00 Uhr

•	 Standesamt Illertal
	 Marktplatz 7, 88453 Erolzheim
	 Frau Lipp, Tel. 07354 9318-45
	 Frau Soherr, Tel. 07354 9318-60
	 E-Mail: standesamt.illertal@erolzheim.de

•	 Kindergarten „Bei der alten Eiche“
	 Tel. 08395 9406-40

•	 Natur- und Waldkindergarten Berkheim
	 Tel. 0155 60640468

•	 Kinderkrippe Bonlanden
	 Tel. 07354 9354353

•	 Grundschule
	 Tel. 08395 9406-50

•	 Illertalschule
	 Tel. 07354 7144

•	 Bauhof 
	 Bauhofleiter Magnus Schaidnagel
	 Tel. 0155 60745521

•	 Wasserversorgung 
	 Notrufnummer
	 Tel. 0151 53734381
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Gemeinde Berkheim, Landkreis Biberach 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

2026/2027 
 
Du möchtest praktische Erfahrungen sammeln, dich sozial engagieren und gleichzeitig beruflich 
orientieren? Dann ist ein FSJ genau das Richtige für Dich! 

Wir bieten Dir spannende FSJ-Stellen in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen an. 
Unsere möglichen Einsatzstellen: 

- Kindergarten „Bei der alten Eiche“ 
Gestalte mit den pädagogischen Fachkräften den Tagesablauf für Kinder zwischen 
3 und 6 Jahren aktiv mit. 

- Grundschule Berkheim 
Begleite Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiterin und unterstütze unsere Betreuungskräfte in 
der Früh- und Nachmittagsbetreuung. 

- Illertalschule Bonlanden 
Begleite Kinder und Jugendliche in unserem Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen) im Schulalltag. 

Auf Wunsch ist auch ein Einsatz in bis zu zwei verschiedenen Einrichtungen möglich. So kannst 
Du unterschiedliche Bereiche kennenlernen und vielfältige Erfahrungen sammeln. 

Das erwartet Dich: 

- Einblicke in pädagogische Berufe 
- wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Kindern 
- monatliches Taschengeld 
- begleitende pädagogische Seminare 
- Anerkennung als Wartesemester oder praktisches Jahr für soziale/erzieherische 

Ausbildungen und Studiengänge möglich 

Das bringst Du mit: 

- Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
- Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Teamgeist und Motivation 
- Offenheit und Einführungsvermögen 

Bewerbung und Kontakt: 

Wenn Du zwischen 16 und 26 Jahre alt bist und Lust hast, Dich ein Jahr lang sozial zu engagieren, 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Sende Deine Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und Lebenslauf) per Mail im pdf-Format 
an info@gemeinde-berkheim.de oder in Papierform an Gemeinde Berkheim, Coubronplatz 1, 
88450 Berkheim. Für Rückfragen steht Dir Frau Schmitt von der Gemeindeverwaltung 
telefonisch unter 08395/94060 gerne zur Verfügung. 

Hinweis zum Datenschutz: Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 
1 lit. a Datenschutzgrundverordnung zur Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens für 
die vorliegend ausgeschriebene Stelle. Dies schließt die Weitergabe der Daten an die Beteiligten im Auswahlverfahren ein. Die 
Daten werden mit Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht. 
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Wir suchen 
pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
Herzlich Willkommen bei uns.

(

Das sind deine Aufgaben
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Willem de Klerk, Friedensnobelpreisträger

Das erwartet Dich
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hast du Lust ein Teil unseres Teams zu werden?

Kontakt Kindergarten
„Bei der alten Eiche“ Kontakt Gemeinde

Tandemleitung
Claudia Ruf, Mona Föhr

31.05.2026

6 Gruppen, 150 Kinder

Tel. 08395 / 9406 - 40
info@kindergarten-berkheim.de

88450 Berkheim

Stefanie Schmitt
Coubronplatz 1

info@gemeinde-berkheim.de
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BÜRGERINFO & VERWALTUNG

BEKANNTMACHUNGEN

Ladesäule für E-Autos weiterhin außer 
Betrieb – Wiederinbetriebnahme 

voraussichtlich Mitte Mai

Die Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathaus 
bleibt länger als ursprünglich vorgesehen außer Be-
trieb, da die falsche Ladesäule geliefert wurde. Die   
Wiederinbetriebnahme der Ladesäule ist voraus-
sichtlich Mitte Mai 2026 geplant. 

Wir bitten alle Nutzerinnen und Nutzer um Ver-
ständnis für diese Einschränkung. 

Die Grüngutabgabestelle auf dem Funkenplatz in Bon-
landen (Kirchdorfer Straße) öffnet

mittwochs von 17:00 bis 19:00 Uhr,
samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.

Die Öffnungszeiten sind dringend einzuhalten.                               
Außerhalb der Öffnungszeiten darf keine Anlie-               
ferung erfolgen.

GRÜNGUTABGABESTELLE

Kostenlose Grüngutentsorgung                
durch den Landkreis Biberach

am Dienstag, den 31. März 2026
Allgemeine Information zur Grüngutabfuhr:
Eingesammelt werden: Gartenabraum, Gehölzschnitt, 
Baumreisig, Gras und Laub
Nicht eingesammelt werden: organische Küchenab-
fälle, Boden, Steine, Wurzelstöcke.
Die Gartenabfälle müssen entweder in Papiersäcken 
(ohne Innensack aus Plastik) oder in Bündeln am Stra-
ßenrand bereitgestellt werden.
Heckenschnitt und Gehölz muss auf eine Länge von 
1,5 m gekürzt sein und muss mit verrottbaren Schnü-
ren (Sisal, Hanf) gebündelt sein (keine Kunststoff-
schnüre oder Draht). Kurzes Grüngut wie Laub oder 
Rasenschnitt kann in Behältnissen wie Körben, Laub-
säcken mit Spiraleinlage, Eimern (keine Mülltonnen) 
oder Wannen bereitgestellt werden. Die Behältnisse 
müssen Griffe oder Laschen haben. Das Fassungsver-
mögen darf max. 100 Liter betragen. Bereitgestelltes 
Grüngut darf sich nicht im Gärzustand befinden. Kar-
tonagen sind als Behältnis wegen der Gefahr des Auf-
weichens weniger geeignet. Die Kartonagen selbst 
werden bei der Abfuhr ohnehin nicht mitgenommen. 
Auch in Kunststoffsäcken bereitgestelltes Grüngut 
wird nicht mitgenommen.
Die Behältnisse müssen nach der Leerung vom 
Eigentümer zurückgenommen werden.
Allgemein gilt: Bereitgestellte Behältnisse oder Bün-
del müssen solche Abmessungen haben, dass sie von 
einer Person gehoben werden können. Das Einzelge-
wicht darf 25 kg nicht überschreiten.
Die Grüngutabfälle sind aus Ordnungsgründen erst 
am Vorabend oder am Morgen des Abfuhrtages ab 
06:30 Uhr am Straßenrand deutlich sichtbar bereitzu-
stellen.

Gießwasser auf dem Friedhof
Auf dem Berkheimer Friedhof wird das Wasser ab 
01.04.2026 wieder aufgedreht. Bei Frost wird kurz-
fristig das Wasser wieder abgestellt.

Mülltrennung auf dem Friedhof
Hinsichtlich der Frühjahrsbepflanzung der Gräber 
weist die Gemeindeverwaltung darauf hin, dass auch 
bei den Friedhofsabfällen die Mülltrennung beachtet 
werden muss.

Da der Friedhofscontainer kompostiert wird, dürfen 
nur Grünabfälle (Blumen, Pflanzen, Reisig, Erde usw.), 
aber
- 	kein Papier
- 	keine Pappe
- 	kein Plastik
- 	keine Eisenteile (Blumensteckdraht, Draht o.ä.)
- 	keine Blumentöpfe und -schalen
- 	keine kompletten Kränze und Gestecke
- 	keine Blumensteckschwämme und
- 	kein Styropor 

eingeworfen werden.

Bitte auch die vorgenannten Teile nicht nur einfach 
vor oder neben dem Container abstellen. 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.

Ihre Gemeindeverwaltung
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Patientenverfügung – Vorsorge-              
vollmacht – Betreuungsverfügung

Haben Sie Fragen zu Patientenverfügung – Vorsor-
gevollmacht – Betreuungsverfügung?
Frau Rosemarie Löhe vom Arbeitskreis „Vorsorge 
treffen“ hilft Ihnen gerne weiter.
Telefon: 08395 5479515 (AB vorhanden)

Monat April
03.04.2026	 Karfreitag
04.04.2026	 Ostereiersuchen des BSC Berkheim
05.04.2026	 Ostersonntag
12.04.2026	 Weißer Sonntag mit Erstkommunion
18.04.2026	 Konzert des Musikvereins Berkheim in 
		  der Turn- und Festhalle Berkheim
21.04.2026	 Gemeinderatssitzung
23.04.2026	 Ausflug des VdK Berkheim-
		  Oberopfingen
25.04.2026	 Dance Day des BSC Berkheim in der 
		  Turn- und Festhalle Berkheim

VERANSTALTUNGSHINWEISE

MÜLLABFUHR

Der nächste Termin für die Restmüllabfuhr in Bonlan-
den ist am 

Freitag, den 27. März 2026.

Die Abholung der Blauen Tonne erfolgt am Montag, 
den 20. April 2026, und die Abholung der Gelben  Sä-
cke am Dienstag, den 21. April 2026. Diese beiden 
Termine gelten für alle Orte.

Zur Abfuhr müssen die Tonnen/Säcke ab 06:30 Uhr 
bereitgestellt sein. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.biberach.
de/Abfallwirtschaftsbetrieb

Berkheimer Ferienprogramm 2026 – Wer macht mit?
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder ein umfangreiches und spannendes Sommer-Ferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche von 5 bis 16 Jahren auf die Beine stellen. 

Um solch ein Programm anbieten zu können, benötigen wir wieder das Engagement vieler: unserer örtlichen 
Vereine, von Eltern, Omas, Opas, Betrieben, Privatleuten, Hobby-KünstlerInnen und allen, die bei der Ge-
staltung des Ferienprogrammes mitwirken wollen. Es wäre schön, wenn wir möglichst viele Aktionen für 
unsere Kinder und Jugendlichen anbieten könnten. 

Viele Programmpunkte aus den Vorjahren werden von den Kindern bereits sehnlichst erwartet, sei es, weil 
sie beim letzten Mal keinen Platz bekamen oder weil sie zu jung waren. Deshalb macht es nichts aus, noch 
einmal das Gleiche anzubieten. 

Wer eine Veranstaltung anbieten möchte, meldet sich bitte bei Frau Maier unter Tel. 08395 940611 oder 
per E-Mail an maier@gemeinde-berkheim.de. 

Bitte beachten:

Der Meldeschluss für die einzelnen Angebote ist der 30. April 2026. 

Für Ihre Mitarbeit danken wir bereits jetzt ganz herzlich!

Ferienprogramm Gemeinde Berkheim 2025

Weitere Informationen und Anmeldung online unter:

www.unser-ferienprogramm.de/gemeinde-berkheim

Februar:
Laura Heine

WILLKOMMEN IM LEBEN
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Brut und Setzzeit vom 1. April bis 15. Juli
An diese Regeln muss ich mich halten: 
Ob junge Hasen, Rehkitze oder Vogelküken – jetzt da 
der Frühling Fahrt aufnimmt, verwandeln sich Feld 
und Wald in eine große Kinderstube. Während der 
Brut- und Setzzeit ist daher in der Natur eine erhöhte 
Rücksichtnahme von Nöten. Oftmals passiert es, dass 
Spaziergänger sich um vermeintlich alleingelassene 
Tierkinder „kümmern“. Doch dies schreckt die Mutter-
tiere ab und macht Kitz und Co. tatsächlich zu Waisen. 
Auch Hunde gehören jetzt in der Brut- und Setzzeit an 
die Leine!
In der Brut- und Setzzeit gilt: Nur gucken, nicht an-
fassen!
Der gut getarnte Nachwuchs von Reh und Hase ver-
bringt natürlicherweise die ersten Tage mutterseelen-
allein im hohen Gras – regungs- und nahezu geruch-
los. Nur zum Säugen erscheint die Mutter. Was beim 
Menschen ein Fall fürs Jugendamt wäre, bietet in der 
Natur optimalen Schutz vor Fressfeinden wie etwa 
dem Fuchs, Katze oder Waschbären. Die Elterntiere 
beobachten ihren Nachwuchs in der Brut- und Setz-
zeit übrigens meist aus sicherer Entfernung, um keine 
Räuber anzulocken. In Sachen Nachwuchspflege ist 
Tier eben nicht gleich Mensch. Bei ungewöhnlichen 
Beobachtungen sollte man sich direkt an einen Jäger 
in der Nähe wenden. Dieser kann die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen.

Hunde an die Leine!
Vor allem Hundebesitzer stehen im April in der Brut- 
und Setzzeit in der Pflicht: Stöbernde Hunde können 
in der Brut- und Aufzuchtzeit viel Schaden anrichten. 
Denn hochträchtige Rehe sind bei weitem nicht mehr 
schnell genug, um erfolgreich vor ihnen flüchten zu 
können. Rehkitze, junge Hasen oder Vogelküken sind 
ebenfalls leichte Beute. Leider wollen viele Hunde-
halter nicht wahrhaben, dass gerade ihre Hunde solch 
große Gefahr für das Wild im Wald darstellen doch 
jedes Jahr häufen sich die Fälle von Hunden, die im 
Wald Beute machen und großen Schaden anrichten. 
Es reicht oft schon, wenn ein Hund ein Jungtier in der 
Brut- und Setzzeit nur berührt, um die Eltern so zu ir-
ritieren, dass sie den Nachwuchs verstoßen. Hunde-
besitzer sind angehalten, sich gerade in der Brut- und 
Setzzeit bis Ende Juni nur auf ausgewiesenen Wegen 
aufzuhalten und Hunde anzuleinen. Vielerorts gilt Lei-
nenzwang. Wer sich nicht daran hält muss mit emp-
findlichen Strafen rechnen. Geldbußen in sechsstelli-
ger Höhe können die Folge eines Fehlverhaltens in der 
Brut- und Setzzeit sein.

Merke:
Tierschutz ist auch sich aktiv daran zu beteiligen und 
nicht nur anderen die Pflicht dazu aufbürden.

Es grüßt herzlich 
Der wilde Nachwuchs aus Feld und Flur


